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1. Prüfungsauftrag

Mein nachstehend erstatteter Bericht über die freiwillige Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichts

der Palgon AG zum 31. Dezember 2018 ist an das ge prüfte Unternehmen ge rich tet.

In der Hauptversammlung vom 19. August 2019 der

Palgon AG,

Düsseldorf

(im Folgenden auch ”Palgon“ oder ”Gesellschaft“ genannt)

wurde ich auf Vorschlag des Aufsichtsrats und in Anwendung von § 318 Abs. 1 Satz 1 HGB, § 119 Abs. 1

Nr. 4 AktG und § 124 Abs. 3 Satz 1 AktG zum Abschlussprüfer für das Geschäfts jahr vom 5. März 2018 bis

zum 31. Dezember 2018 gewählt. Daraufhin beauftragte mich der Auf sichts rat der Ge sellschaft, den Jah res-

ab schluss un ter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Ge schäftsjahr vom 5. März 2018

bis zum 31. Dezember 2018 freiwillig in entsprechender Anwendung der §§ 316 und 317 HGB zu prü fen.

Die Gesellschaft ist nach den in § 267a Abs. 1 HGB bezeichne ten Größenmerkmalen als Kleinstkapitalge-

sellschaft einzustufen und daher nicht prüfungspflichtig gemäß §§ 316 ff. i.V.m. § 267a Abs. 2 HGB.

Ich bestätige gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass ich bei meiner Abschlussprü fung die an wend baren Vor-

schriften zur Unab hängigkeit beachtet habe.

Dem mir erteilten Prüfungsauftrag standen keine Ausschlussgründe nach §§ 319, 319a, 319b HGB, §§ 49

und 53 WPO sowie §§ 28 ff. BS WP/vBP entgegen.

Ich habe die Prüfung im September 2019 meinen Geschäftsräumen durchge führt.

Alle von mir erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden erteilt. Der Vorstand hat mir die Voll stän dig keit

des Jahresabschlusses und des Lageberichts am 25. September 2019 schriftlich bestätigt.

Art und Umfang meiner Prüfungshandlungen habe ich in meinen Arbeitspa pieren fest ge hal ten.

Über das Ergebnis meiner Prüfungshandlungen erstatte ich den nachfolgenden Bericht.

Meinem Bericht habe ich den geprüften Jahresabschluss 2018, bestehend aus Bi lanz (Anlage I), Ge winn- und

Ver lustrechnung (Anlage II) und Anhang (Anlage III), so wie den ge prüf ten La ge be richt 2018 (Anlage IV) bei-

ge fügt.



Palgon AG
Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018

Dipl.-Ök. Volker Blum 4
Wirtschaftsprüfer | Steuerberater

Ich habe diesen Prüfungsbericht nach dem Prüfungsstandard PS 450 n.F. "Grundsätze ord nungs mä ßiger Er-

stel lung von Prüfungsberichten" des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW), Düs seldorf er-

stellt.

Meinem Auftrag liegen die als Anlage VI beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingun gen für Wirt schafts prüfer

und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017 zugrunde. Die Hö he mei ner Haf-

tung bestimmt sich nach Nr. 9 Abs. 2 der Allgemeinen Auftragsbedingungen. Im Ver hältnis zu Drit ten sind

Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allge meinen Auf tragsbedingungen maß ge bend.

Dieser Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses ist nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt. Soweit er

mit meiner Zustimmung an Dritte weitergegeben wird bzw. Dritten mit meiner Zu stim mung zur Kenntnis vor-

ge legt wird, verpflichtet sich die Gesellschaft, mit dem betref fen den Drit ten schriftlich zu ver einbaren, dass die

vereinbarten Haftungsregelungen auch für mögliche An sprüche des Dritten mir ge genüber gel ten sol len.
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2. Grundsätzliche Feststellungen

2.1 Lage des Unternehmens

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehme ich nachfolgend in meiner vorangestell ten Be richter stattung zur Be-

ur teilung der Lage des Unternehmens im Jahresabschluss und im Lagebericht durch die gesetzlichen Ver-

treter Stel lung.

Meine Stellungnahme gebe ich aufgrund eigener Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Un ter nehmens

ab, die ich im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts ge won nen habe. Hier zu ge-

hö ren vertie fende Erläuterungen und die Angabe von Ur sa chen zu den ein zelnen Ent wick lungen sowie ei ne

kritische Würdigung der zugrunde gelegten An nahmen, nicht aber eige ne Pro gno serech nungen. Meine Be-

richtspflicht besteht, soweit mir die ge prüf ten Un terlagen eine Beur tei lung er lauben.

Insbesondere gehe ich auf die Annahme der Fortführung der Unternehmenstätig keit und auf die Be ur tei lung

der künftigen Entwicklung des Unternehmens ein, wie sie im Jahresabschluss und im Lagebericht ih ren Aus-

druck gefunden ha ben.

Die von mir geprüften Unterlagen i.S.v. § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB umfassten jene Unterlagen, die un mit tel bar

Gegenstand meiner Abschlussprüfung waren, also die Buchführung, den Jahres abschluss und den La ge be-

richt so wie alle Un terlagen, wie Kostenrechnungsunterlagen, Planungsrechnungen, wichtige Ver trä ge, Vor-

stands-, Aufsichtsrats- und ggf. Ausschussprotokolle und Berichterstattungen an die für die Über wa chung

Verant wortlichen, die ich im Rah men meiner Prü fung her an gezogen habe.

Die Darstellung und Beurteilung der Lage des Unternehmens und seiner voraussichtlichen Entwicklung durch

den Vorstand im Jahresabschluss und im Lagebericht halte ich für zutreffend.

Nach dem Ergebnis meiner Prüfung ist die Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu tref fend.

2.2 Geschäftsverlauf

Aus dem Jahresabschluss und dem Lagebericht der Geschäftsführung sowie den sonstigen ge prüften Unter-

lagen hebe ich folgende Aspekte hervor, die für die Beur teilung der wirt schaftlichen Lage der Gesellschaft von

besonderer Bedeutung sind:

· Die Gesellschaft wurde zum 5. März 2018 mit einem Grundkapital von EUR 300.000,00 gegründet.

· Ein operativer Geschäftsbetrieb hat im Berichtsjahr nicht statt gefunden. Es wurde ein Jah res fehl be trag

von EUR 19.416,12 erzielt. Dieser resultiert im Wesentlichen aus den mit der Gründung einhergehen den

Rechts- und Beratungskosten sowie den zurückgestellten Kosten für Abschluss, Prüfung und die Er stel-

lung der Steuererklärungen.
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2.3 Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Palgon AG im Lagebericht basiert auf An nahmen, bei

de nen Beurteilungsspielräume vorhanden sind. Ich halte diese Darstellung für plau si bel. In die sem Zu sam-

men hang ist insbesondere auf folgende Kernaussagen hinzuweisen:

· Unser Ziel ist es, strategische Unternehmensbeteiligungen zu erwerben. Wir sehen den kommenden

Wirt schaftsjahren daher unabhängig von der konjunkturellen Entwicklung positiv entgegen. Zum einen

bietet ei ne dynamische Marktlage Chancen Beteiligungen tendenziell kostengünstiger als zu Zeiten der

Hoch kon junktur zu erwerben, zum anderen agieren auf den Märkten Innovatoren, die ein Wachstum

auch entgege gen konjunktureller Trends versprechen. Da wir unser Portfolio nicht eng eingegrenzt ha-

ben, sehen wir hier interessante Wachstumschancen. 
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3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

3.1 Gegenstand der Prüfung

Im Rahmen des mir erteilten Auftrags habe ich gemäß § 317 HGB die Buchführung und den nach deut schen

Rech nungslegungsvorschriften aufgestellten Jahres ab schluss und den Lagebericht auf die Ein hal tung der

ein schlägi gen gesetzli chen Vorschriften geprüft.

Die gesetzlichen Vertreter tragen die Verantwortung für die Rechnungslegung, die dazu eingerichteten in ter-

nen Kontrollen und die gegenüber mir als Abschlussprü fer gemachten Anga ben. Meine Auf gabe als Ab-

schlussprüfer ist es, die se Unterla gen unter Einbeziehung der Buchfüh rung und die gemachten Anga ben im

Rahmen meiner pflicht ge mä ßen Prüfung zu beurteilen.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben meiner

Ab schlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkun gen auf den nach

deut schen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jahresabschluss oder den Lagebericht er ge ben.

Eine besondere Prüfung zur Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten im Geld- und Leistungsverkehr

(Unterschlagungsprüfung) war nicht Gegenstand der Abschlussprüfung. Im Verlaufe meiner Tätig keit erga-

ben sich auch keine Anhaltspunkte, die besondere Untersuchungen in dieser Hin sicht er forderlich ge macht

hät ten.

3.2 Art und Umfang der Prüfungsdurchführung

Art und Umfang der beim vorliegenden Auftrag erforderlichen Prüfungshandlungen habe ich im Rah men mei-

ner Ei genverantwortlichkeit nach pflichtgemäßem Ermessen bestimmt, das durch ge setzliche Re ge lun gen

und Verordnungen, IDW Prüfungsstandards sowie ggf. erweiternde Be dingungen für den Auf trag und die je-

weili gen Berichtspflichten begrenzt wird.

Ich habe meine Jahresabschlussprüfung nach §§ 316 ff. HGB unter Beachtung der vom IDW fest gestell ten

deut schen Grundsätze ordnungsmäßiger Durch füh rung von Ab schluss prü fungen vor ge nom men. Da nach ist

die Prü fung so zu pla nen und durch zu füh ren, dass mit hinrei chender Si cher heit beur teilt wer den kann, ob die

Buch füh rung, der Jahresabschluss und der Lagebericht frei von we sentlichen Män geln sind. Im Rah men der

Prü fung wer den Nach weise für die An ga ben in Buch füh rung, Jahresabschluss und Lagebericht auf der Ba sis

von Stichpro ben be ur teilt. Die Prü fung um fasst die Be ur tei lung der an ge wandten Bi lan zierungs-, Be wer tungs-

und Glie de rungs grund sätze und der we sentli chen Ein schät zun gen des Vorstands so wie die Wür digung der

Ge samt dar stel lung des Jah res ab schlus ses und des Lageberichts. Ich bin der Auf fas sung, dass meine Prü-

fung eine hin rei chend si chere Grund lage für meine Prüfungsurteile bildet.
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Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehörte nur insoweit zu den Aufgaben mei ner

Ab schlussprüfung, als sich aus diesen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den Jah resab schluss

er geben. Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B. Un ter schla gungen, sowie die

Feststellung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrig kei ten waren nicht Ge genstand

meiner Abschlussprüfung.

Die nachfolgende Darstellung und Beschreibung von Prüfungsumfang und Prüfungsvorgehen ist so an ge legt,

dass es dem Aufsichtsgremium möglich ist, daraus Konsequenzen für die eigene Überwa chungsauf gabe zu

ziehen.

Meine Prüfung hat sich gemäß § 317 Abs. 4a HGB nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des ge-

prüf ten Unterneh mens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert wer den

kann.

Im Rahmen meines risikoorientierten Prüfungsvorgehens erarbeitete ich zu nächst eine Prü fungsstra tegie.

Diese beruhte auf einer Einschätzung des Unternehmensumfeldes und auf Auskünf ten der Geschäftslei tung

über die we sentlichen Unternehmensziele und Geschäftsri si ken.

Meine Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten System- und Funk tions tests,

ana lytische Prüfungshandlungen sowie Einzelfallprüfungen.

Ich habe meine aussagebezogenen Prüfungshandlungen an den Ergebnissen meiner Beur teilung des rech-

nungs le gungs bezogenen internen Kontrollsystems ausgerichtet.

Bei der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems bin ich wie folgt vorge gangen:

Ausge hend von den externen Faktoren, den Unternehmenszielen, der Geschäftsstrate gie und den Steu-

erungs- und Überwachungsprozessen auf der Unternehmensebene habe ich an schließend die Ge schäfts-

prozesse analysiert. In diesem zweiten Schritt der Prozessanalyse habe ich be ur teilt, in wieweit die wesent li-

chen Ge schäftsrisiken, die einen Einfluss auf mein Prü fungsrisi ko ha ben, durch die Gestal tung der Be triebs-

abläufe und der Kontroll- und Über wachungs maß nahmen redu ziert worden sind.

Die Erkenntnisse der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems habe ich bei der

Aus wahl der analytischen Prüfungshandlungen und der Einzelfallprüfungen be rücksichtigt.

Soweit nach meiner Einschätzung wirksame funktionsfähige Kontrollen implementiert waren und da mit aus-

rei chende personelle, computergestützte oder mechanische Kontrollen die Richtigkeit der Jahres ab schluss-

aussage sicherstellten, konnte ich meine aussagebezogenen Prü fungshandlun gen im Hin blick auf Einzel fäl le

ins besondere im Bereich der Routinetransaktionen weitge hend ein schränken. So weit mir ei ne Aus deh nung

der Prüfungshandlungen erforderlich er schien, habe ich ne ben ana lyti schen Prü fungs hand lungen in Form von

Plausibilitätsbeurtei lungen ein zelne Ge schäftsvor fälle an hand von Belegen nach vollzo gen und auf deren

sachgerechte Verbuchung hin über prüft.
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Im unternehmensindividuellen Prüfungsprogramm habe ich die Schwerpunkte meiner Prü fung, Art und Um-

fang der Prüfungshandlungen sowie den zeitlichen Prüfungsablauf und den Einsatz von Mit ar beitern festge-

legt. Hier bei habe ich die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Risikoo rien tierung be achtet.

Prüfungsschwerpunkte wurden im Berichtsjahr aufgrund der Neugründung der Gesellschaft nicht ausge wählt.

Gegenstand meiner Prüfung waren auch die Angaben im Lagebericht, insbesondere die prognosti schen An-

ga ben.

Bankbestätigungen wurden von Kreditinstituten eingeholt.

Alle von mir erbetenen, nach pflichtgemäßem Ermessen zur ordnungsmäßigen Durchführung der Prü fung

von den gesetzlichen Vertretern benötigten Aufklärungen und Nachweise wur den er bracht. Der Vorstand hat

mir die Vollständig keit der Buchführung, des Jahresabschlusses und des Lageberichts in der von mir ein ge-

hol ten Voll ständig keitserklärung am 25. September 2019 schrift lich be stätigt.
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4. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Im Rahmen meiner Prüfung stelle ich fest, dass die Buchführung und die weiteren geprüf ten Un ter la gen in al-

len wesentlichen Belangen den ge setzli chen Vor schrif ten ein schließ lich der Grund sätze ord nungsmäßiger

Buch führung entsprechen.

Die Aufzeichnungen der Geschäftsvorfälle der Gesellschaft sind nach meinen Feststellungen voll stän dig, fort-

laufend und zeitgerecht. Der Kontenplan ermöglicht eine klare und über sichtliche Ord nung des Bu chungs-

stoffes mit ei ner für die Belange der Gesell schaft ausreichenden Glie derungs tiefe. Soweit im Rah men meiner

Prüfung Buchungsbelege eingesehen wurden, enthal ten die se alle zur ord nungs ge mä ßen Do kumentation er-

forderli chen Angaben. Die Belegablage ist nu merisch geord net, so dass der Zu griff auf die Belege un mittelbar

an hand der Anga ben in den Kon ten möglich ist. Die Buch füh rung ent spricht somit für das ge samte Ge-

schäfts jahr in allen wesentli chen Be langen den ge setzli chen An for derun gen.

Die Organisation der Buchführung, das interne Kontrollsystem, der Datenfluss und das Belegwesen er mögli-

chen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Ge schäfts vorfälle.

Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen wurden nach dem Ergebnis mei ner

Prü fung in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß in der Buchführung, im nach deut schen Rech-

nungsle gungs vor schrif ten auf gestellten Jahresabschluss und im Lagebericht abgebildet.

Die Buchführung wird IT-gestützt unter Verwendung von DATEV Software durchgeführt.

Die Sicherheit der für die Zwecke der IT-gestützten Rechnungslegung verarbeiteten Daten ist gewähr leistet.

4.1.2 Jahresabschluss

In dem mir zur Prüfung vorgelegten, nach deut schen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jah resab-

schluss zum 31. Dezember 2018 wurden in allen wesentlichen Belangen alle für die Rechnungsle gung gel-

ten den ge setzli chen Vor schrif ten ein schließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und aller

größen ab hän gi gen, rechts form gebun denen oder wirtschaftszweigspezifischen Regelungen beachtet.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung der Palgon AG für das Geschäftsjahr vom 5. März 2018 bis

zum 31. Dezember 2018 sind nach meinen Feststellungen ord nungsmä ßig aus der Buch füh rung und aus den

wei te ren geprüf ten Unterlagen abgeleitet. Die einschlä gigen An satz-, Aus weis- und Be wer tungs vor schriften

wur den dabei ebenso in allen wesentlichen Belangen beachtet wie der Stetig keits grund satz des § 252 Abs. 1

Nr. 6 HGB.
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Zur Ordnungsmäßigkeit der im Anhang gemachten Angaben, über die von mir nicht an anderer Stelle be-

richtet wird, stelle ich fest, dass die Berichterstattung im Anhang durch die gesetzli chen Ver treter voll stän dig

und im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang ausgeführt wurde.

Die Inanspruchnahme der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB ist bezüglich der Angabe der Organbezüge

im An hang ge mäß § 285 Nr. 9 Buchstabe a und b HGB zu Recht erfolgt.

4.1.3 Lagebericht

Im Rahmen meiner Prüfung zur Gesetzeskonformität des Lageberichts habe ich ge mäß § 321 Abs. 2 Satz 1

HGB festgestellt, dass der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den ge setz li chen Vor schriften ent-

spricht.

4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Über das Ergebnis meiner Beurteilung, ob und inwieweit die durch den Jahresabschluss ver mittelte Ge samt-

aus sage den Anforderungen des § 264 Abs. 2 Satz 1 HGB entspricht, berichte ich nach ste hend.

Da sich keine Besonderheiten ergeben haben, stelle ich fest, dass der Jahresabschluss ins gesamt unter Be-

ach tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält nissen ent spre chen des

Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

4.2.2 Bewertungsgrundlagen

Zur Darstellung der wesentlichen Bewertungsgrundlagen verweise ich auf die ent spre chen den An gaben im

Anhang.

Die Beurteilung der wirtschaftlichen Zweckmäßigkeit der Bilanzierungs- und Bewertungsentscheidun gen der

gesetzlichen Vertreter obliegt nicht mir als Abschlussprüfer. Sie sind als ge schäftspoliti sche Ent schei dun gen

von den Adres saten des Berichts zu beurteilen.

4.2.3 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Berichtspflichtige Tatsachen aus sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichen Auswirkun gen auf

die Gesamtaussage des Jahresabschlusses lagen nach dem Ergebnis meiner Prü fungshand lungen im Prü-

fungs zeitraum nicht vor.

4.3 Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Aufgrund der Neugründung der Gesellschaft habe ich im Berichtsjahr auf eine Darstellung der Vermögens-,

Finanz- und Ertragslage verzichtet.
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5. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem Ergebnis meiner Prüfung habe ich am 25. September 2019 dem als Anlagen I bis III bei ge füg ten

Jah res ab schluss der Palgon AG, Düsseldorf, zum 31. Dezember 2018 und dem als An la ge IV bei ge füg ten

La ge be richt für das Geschäftsjahr 2018 den folgenden Be stäti gungs ver merk er teilt, der von mir an die ser

Stel le wieder ge geben wird:

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Palgon AG

Prüfungsurteile

Ich habe den Jahresabschluss der Palgon AG – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der
Gewinn- und Ver lustrechnung für das Geschäftsjahr vom 5. März 2018 bis zum 31. Dezember 2018 sowie
dem An hang, ein schließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber
hinaus habe ich den Lagebericht der Palgon AG für das Geschäftsjahr vom 5. März 2018 bis zum
31. Dezember 2018 ge prüft. 

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

· entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalge-
sell schaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen
Grundsät ze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der
Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das
Geschäftsjahr vom 5. März 2018 bis zum 31. Dezember 2018 und

· vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In
allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht
den deut schen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick lung
zutreffend dar.  

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erkläre ich, dass meine Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ord-
nungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Ich habe meine Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Meine Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grund sät-
zen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des
Lageberichts“ meines Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Ich bin von dem Unternehmen un-
abhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und
habe meine sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Ich
bin der Auffassung, dass die von mir erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als
Grundlage für meine Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen,
für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen ent-
spricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kon-
trollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als not-
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wendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentli-
chen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit
der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Ver-
antwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern ein schlä-
gig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle gungs-
grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt
ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem
Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwort lich
für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstel lung
eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu er-
möglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu kön-
nen.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Meine Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei
von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebe-
richt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Be-
langen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht,
den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent wick-
lung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der meine Prüfungsurteile zum Jahres-
abschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Dar-
stellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und
werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder ins-
gesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Ent-
scheidungen von Adressaten beeinflussen.

Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) enthält unter
https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie eine weitergehende Beschrei-
bung der Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.
Diese Beschreibung ist Bestandteil meines Bestätigungsvermerks."

Vorstehenden Prüfungsbericht erstatte ich in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vor schrif ten und den

Grundsät zen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.).

Die Verwendung des vorstehend wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungs be-

richts setzt meine vorhe rige Zustimmung voraus.

https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie
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Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder Lageberichts in einer von der be-

stätigten Fassung abwei chenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) er for dert mei ne

er neute Stel lung nahme, soweit dabei mein Bestätigungsvermerk zitiert oder auf meine Prü fung hin ge wie sen

wird. Ich weise diesbe züglich auf § 328 HGB hin.

Essen, 25. September 2019

 

Volker Blum
Wirtschaftsprüfer  
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AKTIVA

Euro

Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

sonstige Vermögensgegenstände 469,03

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 287.273,26

287.742,29
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PASSIVA

Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital 300.000,00

II. Jahresfehlbetrag 19.416,12-

B. Rückstellungen

sonstige Rückstellungen 6.795,00

C. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 363,41

287.742,29
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Euro

1. Materialaufwand
Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.468,53

2. sonstige betriebliche Aufwendungen 16.945,15

3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2,44

4. Ergebnis nach Steuern 19.416,12-

5. Jahresfehlbetrag 19.416,12
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Anhang zum 31.12.2018

I. Allgemeine Angaben und Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Allgemeine Angaben

Die Palgon AG ist unter der Nummer HRB82980 im Handelsregister des Amtsgericht Düsseldorf einge tra gen.

Der Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften

des AktG aufgestellt.

Aufgrund der Merkmale für die Größenklassifizierung der Gesellschaft nach § 267a HGB erfolgt eine Einord-

nung der Gesellschaft als Kleinstkapitalgesellschaft. Die Aufstellung des Anhangs erfolgt freiwillig. 

Die Gliederung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266 und 275 HGB unter Be-

achtung der §§ 152 ff. AktG.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufge-

stellt.

2. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Auf-

wendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite

sind, soweit nichts anderes bestimmt ist, nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen

verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten

wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu die-

nen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens, für die Beschaffung des Eigenkapitals und für den

Abschluss von Versicherungsverträgen wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach

den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.
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3. Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstän de

und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorher sehba-

ren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn

diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt ge worden

sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden, soweit

keine abweichende gesetzliche Regelung greift. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unab-

hängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten angesetzt. Erkennbare Einzelri-

siken werden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Die liquiden Mittel und das gezeichnete Kapital wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des Erfüllungsbetrages ange setzt, der nach vernünftiger

kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihren Erfüllungsbeträgen bilanziert.

II. Angaben zur Bilanz

Das Grundkapital von EUR 300.000,00 ist eingeteilt in 300.000 Stückstammaktien. Die Aktien lauten auf den

Inha ber.

Die Sonstigen Rückstellungen beinhalten Rückstellungen für die Erstellung der Steuererklärungen sowie

Abschluss- und Prüfungsko sten.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

III. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigte während des Geschäftsjahres keine Arbeitnehmer.

Dem Vorstand gehörten während des abgelaufenen Geschäftsjahres folgende Personen an:

· Frau Steffi Brettschneider, Bonn (bis 20.03.2018)

· Herr Jörg Weber, Kulmbach (ab 21.03.2018), einzelvertretungsberechtigt
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Mitglieder des Aufsichtsrats waren:

· Herr Dr. Yann Samson, München (Vorsitzender)

· Herr Simon Fritzsche, Bonn (bis 21.03.2018)

· Herr Kai Anschütz, Bonn (bis 21.03.2018)

· Herr Wolfgang Müller-Gülich, Schwäbisch Gmünd (ab 21.03.2018)

· Herr Florian Hoertlehner, Berlin (ab 21.03.2018; stellv. Vorsitzender)

Vorstände und Aufsichtsratsmitglieder haben im abgelaufenen Geschäftsjahr keine Bezüge erhalten.

Der Vorstand schlägt folgende Ergebnisverwendung vor: der Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 19.416,12

wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Nach dem 31. Dezember 2018 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten, von denen

ein wesentlicher Ein fluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ausgeht.

Düsseldorf, 25. September 2019

Palgon AG

gez. Jörg Weber
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Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 05.03. bis 31.12.2018

Grundlagen des Unternehmens

Die Palgon AG wurde am 5. März 2018 gegründet. Zweck der Gesellschaft ist es, strategische Unter neh-

mensbeteiligungen zur erwerben. Ein eigener operativer Geschäftsbetrieb ist nicht geplant.

Allgemeine Wirtschaftsentwicklung

Im Jahr 2018 wuchs das deutsche Bruttoinlandsprodukt um 1,5%, nachdem im Vorjahr ein Wachstum von

2,2 % erzielt werden konnte. Die deutsche Wirtschaft ist damit das neunte Jahr in Folge gewachsen, das

Wachstum hat aber an Schwung verloren (Quelle: Statistisches Bundesamt). Im Jahresgutachten 2018/2019

hat der Sachverständigenrat ein Wachstum von 1,6% für 2018 und 1,5% für 2019 prognostiziert.

Die deutsche Wirtschaft konnte sich in einem schwierigen weltwirtschaftlichen Umfeld behaupten. Dabei stell-

te sich insbesondere der private Konsum erneut als wichtigster Wachstumsmotor heraus (+0,5 %). Aber auch

die Ausrüstungsinvestitionen (+0,3%), die Bauinvestitionen (+0,3%) und die Konsumausgaben des Staates

(+0,2%) trugen zur Stabilisierung der wirtschaftlichen Lage bei. Positive Wachstumsimpulse ka men 2018 vor

allem von der Inlandsnachfrage. Die Zuwächse fielen jedoch deutlich niedriger aus als in den letzten drei Jah-

ren. Die privaten Konsumausgaben stiegen um 1,0%, die Konsumausgaben des Staates um 1,1%. Die Bau-

investitionen nahmen um 3,0% zu, in Ausrüstungen – darunter insbesondere der öffentliche Tiefbau – wurde

preisbereinigt um 0,4% mehr investiert.

Die deutschen Ausfuhren stiegen im Jahresdurchschnitt 2018 weiter, aber nicht mehr so stark wie in den Vor-

jahren: Die preisbereinigten Exporte von Waren und Dienstleistungen waren um 2,4% höher als 2017. Die

Importe nahmen im gleichen Zeitraum mit +3,4% stärker zu. Somit bremste der Außenbeitrag das deut sche

BIP-Wachstum rein rechnerisch leicht (-0,2 Prozentpunkte).

Deutschland ist der stärkste europäische Darsteller in den diesjährigen Wettbewerbsrankings und der welt-

weit drittstärkste. Das Land zeichnet sich insbesondere durch sein Innovationsökosystem aus. Es steht welt-

weit an erster Stelle der Säule Innovationsfähigkeit. Dieses Ergebnis wird durch eine starke Leistung weiter

vorangetrieben, insbesondere in den Bereichen Patente, Forschungspublikationen sowie durch hochrangige

Forschungseinrichtungen und einem sehr hohen Maß an Käuferkompetenz, was dazu führt, dass Unterneh-

men ständig von ihren Kunden zu neuen innovativen Lösungswegen aufgefordert werden.

Innovatoren profitieren von einer dynamischen Branche, Innovationen auf den Markt bringen. Deutschlands

insgesamt starke Wettbewerbsfähigkeit ist weiter zu verzeichnen und erklärt sich durch sehr solide Funda-

mentaldaten wie eine stabile makroökonomische Umwelt und eine gesunde, gut ausgebildete und hochquali-

fizierte Bevölkerung.

Das Land bietet jedoch weiterhin noch großes Ausbaupotential, wenn Neuerungen aus der Informations- und

Telekommunikationsbranche (ICT) eingeführt werden sollen. Die Lücke wird besonders in den Bereichen Mo-

bilfunk Breitband-Abonnements und der Bereitstellung der neuesten ICT-Infrastruktur, insbesondere in Bezug
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auf Glasfaser Konnektivität zu Hause, deutlich (Quelle: The Global Competitiveness Report 2018).

Der Arbeitsmarkt in Deutschland befindet sich weiterhin in einer überaus guten Verfassung. Mit 44,9 Millionen

Erwerbstätigen befindet sich der Beschäftigungsstand auf Rekordniveau. Mit 79% verzeichne te Deutschland

nach Schweden (82%) die zweithöchste Erwerbstätigenquote in der Europäischen Union (Quelle: Statisti-

sches Bundesamt). 

Die Erwerbslosenquote im Jahr 2018 ist auf ihrem niedrigsten Stand seit 1991. Auch im internationalen Ver-

gleich ist Deutschlands Arbeitsmarkt weiterhin in der Spitzengruppe zu finden. 

Von den EU-Mitgliedstaaten verzeichneten die Tschechische Republik (2,1%), Deutschland (3,3%) und Po len

(3,5%) im Dezember 2018 die niedrigsten Arbeitslosenquoten. Die höchsten Quoten registrierten Grie chenl-

and (18,5% im November 2018) und Spanien (14,3%). Im Dezember 2018 lag die Arbeitslosenquote in den

USA bei 3,9%, mit einem leichten Rückgang gegenüber 4,1% im Dezember 2017. (Quelle: EUROSTAT). Die

anhaltend gute Entwicklung darf jedoch nicht den Blick auf die weiterhin bestehenden Herausforderun gen trü-

ben. So ist es wie in den Vorjahren für deutsche Unternehmen schwierig, ausreichend Fachkräfte zu rekrutie-

ren. Darüber hinaus gilt es im Zuge des demografischen Wandels, den Bestand an Fachkräften zu sichern.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes ist die Produktion im Produzierenden Gewerbe im Dezember

im Vergleich zum Vormonat um 0,4% zurückgegangen. Die Bauproduktion nahm um 4,1% ab, während sich

die Industrieproduktion mit einem Zuwachs von 0,2% stabilisierte. Besonders in der Kfz-Industrie konnte der

Ausstoß spürbar gesteigert werden (+7,2%). 

Im Quartalsvergleich ergab sich eine Einschränkung der Produktion im Produzierenden Gewerbe um 1,5%.

Dabei verzeichneten sowohl die Industrie als auch das Baugewerbe einen Rückgang (-1,3% bzw. -0,6%). 

Im Dezember war die Produktion im Produzierenden Gewerbe zum vierten Mal in Folge rückläufig, wobei sich

die Industrieproduktion etwas erholte. Angesichts rückläufiger Auftragseingänge und verhaltener Stim-

mungsindikatoren dürfte sich die Industriekonjunktur weiterhin gedämpft entwickeln (Quelle: Monatsbericht

12/2018 des BMWi).

Die Weltwirtschaft entwickelt sich gegenwärtig mit steigender Dynamik. Damit wird die schwunglose Ent-

wicklung der vergangenen Jahre abgeschwächt. Die Wachstumsperspektiven in den Vereinigten Staaten

werden für 2018 grundsätzlich positiv eingeschätzt. Auch in den Schwellenländern dürfte sich die moderate

konjunkturelle Erholung fortsetzen. Die EU-Kommission rechnet in ihrer Winterprognose für 2018 mit einem

Wachstum von 1,3% im Jahr 2019 sowie von 1,6% in 2020 im Euroraum.

Die Schwellen- und Entwicklungsländer in Asien werden gemäß den Prognosen des Internationalen Wäh-

rungsfonds (IWF) in den Jahren 2019 und 2020 um etwa 6,3% respektive 6,4% wachsen und somit unter

dem Level von 2018 liegt. Die Region macht weiterhin mehr als die Hälfte des weltweiten Wachstums aus.

Trotz finanzpolitischer Anreize, die einige der Auswirkungen höherer US-Zölle kompensieren, wird sich Chi-

nas Wirtschaft aufgrund des notwendigen Einflusses der erforderlichen Straffung der Finanzvorschriften und

der Handelsspannungen mit den Vereinigten Staaten verlangsamen. Die indische Wirtschaft dürfte 2019 an-

ziehen und profitiert von niedrigeren Ölpreisen und einer langsameren Geldstraffung als bisher erwartet, wäh-
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rend der Inflationsdruck nachlässt.

Die globale Expansion hat sich abgeschwächt. Das globale Wachstum für 2018 wird auf 3,7% geschätzt, wie

in der Prognose des World Economic Outlook (WEO) vom Oktober 2018, trotz der schwächeren Entwick lung

in einigen Volkswirtschaften, insbesondere in Europa und Asien. Die Weltwirtschaft wird 2019 voraus sichtlich

um 3,5% und 2020 um 3,6% wachsen, 0,2 und 0,1 Prozentpunkte unter den Prognosen vom letzten Oktober.

Die globale Wachstumsprognose für 2019 und 2020 war bereits in dem letzten WEO nach unten korrigiert

worden, unter anderem wegen der negativen Auswirkungen von Zollerhöhungen, die Anfang des Jahres in

den USA und in China erlassen wurden. Die seit Oktober weitere Abwärtsrevision spiegelt zum Teil die Ver-

schlechterung aus dem schwächeren Momentum in der zweiten Hälfte des Jahres 2018 wider - einschließ lich

in Deutschland eingeführter neuer Verbrennungsemissionen für Kraftfahrzeuge sowie in Italien, wo die Sor-

gen um staatliche und finanzielle Risiken die Inlandsnachfrage belastet haben. Allerdings auch die Ab schwä-

chung der Stimmung an den Finanzmärkten sowie die fortwährende angespannte wirtschaftliche und politi-

sche Lage in der Türkei dürften nun stärker als erwartet ausfallen (Quelle: Internationaler Währungs fonds).

Die Verbraucherpreise erhöhten sich im Jahresdurchschnitt 2018 um 1,9% gegenüber dem Vorjahr. Im De-

zember 2018 hat sich die Inflationsrate − gemessen am Verbraucherpreisindex – gegenüber den Vormona ten

deutlich abgeschwächt und erreichte einen Wert von 1,7%. 

Für den Anstieg der Jahresteuerungsrate 2018 waren maßgeblich die Energiepreise verantwortlich: Energie-

produkte verteuerten sich 2018 gegenüber 2017 um 4,9% und damit stärker als ein Jahr zuvor (2017: +3,1%

gegenüber 2016). Am stärksten erhöhten sich 2018 die Preise für leichtes Heizöl (+21,7%), auch Kraftstoffe

verteuerten sich spürbar (+7,8%). Den starken Preiserhöhungen bei Mineralölprodukten standen moderate

Preisentwicklungen bei anderen Energieprodukten gegenüber. Ohne Berücksichtigung der Energiepreise hät-

te die Jahresteuerungsrate 2018 bei +1,6% gelegen (Quelle: Statistisches Bundesamt).

Auftragslage und Umsatzentwicklung

Die Palgon AG hat in 2018 nicht am operativen Geschäftsbetrieb teilgenommen.

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Gesellschaft hat zwei wesentliche Bilanzpositionen:

· Guthaben bei Kreditinstituten (TEUR 287),

· gezeichnetes Kapital (TEUR 300).

Im abgelaufenen Geschäftsjahr sind im Wesentlichen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Gründung

der Gesellschaft angefallen, darüber hinaus wurden Kosten für Abschluss, Prüfung und die Erstellung der

Steuererklärungen zurückgestellt; der hie raus re sul tie ren de Jah res fehl be trag be trägt EUR 19.416,12.

Aufgrund der Neugründung der Gesellschaft unterbleibt eine weitere analytische Darstellung der Vermö gens-,

Finanz- und Ertragslage.



Palgon AG
Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 5. März bis 31. Dezember 2018 Anlage IV

Dipl.-Ök. Volker Blum 26
Wirtschaftsprüfer | Steuerberater

Leistungsindikatoren

Aufgrund des fehlenden operativen Geschäftsbetriebs wurden noch keine Leistungsindikatoren zur interen

Steuerung des Unternehmens definiert.

Risikomanagement und Frühwarnsystem

Die Risiken, denen ein Unternehmen ausgesetzt ist, lassen sich unterscheiden in operative Risiken und Fi-

nanzrisiken. Zur ersten Gruppe gehören z.B. Geschäfts-, Verkaufs- und Gewinnrisiken, Kunden kreditrisiken,

Zulieferrisiken, Waren- und Energiepreisrisiken und Vermögensrisiken. Zur zweiten Gruppe gehören z.B. die

Währungsrisiken.

Aktuell sieht sich die Plagon AG derartigen Risiken nicht ausgesetzt.
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Ausblick, Risiken und Chancen der zukünftigen Entwicklung

Die aktuelle Konjunktur- und Marktlage in Deutschland ist sehr dynamisch. Risiken treten vorrübergehend

auf, ohne bis jetzt durchdringenden Einfluss auf die weitere Entwicklung zu haben. Als Beispiele seien hier die

immer wiederkehrenden Diskussionen um den Brexit, der Nahostkonflikt oder die von den USA aus ge lö sten

Handelsspan nun gen zu nen nen.

Es zeichnet sich ab, dass insbesondere in der Automobilindustrie und auf Ebene deren Zulieferer ein Ab-

schwung droht. Aufgrund der besonderen Bedeutung dieses Sektors für die deutsche Wirtschaft kann hie raus

eine Rezession entstehen.

Die Stimmung ist daher zur Zeit eher negativ. Die meisten Konjunkturindikatoren für den Euroraum sind in

den vergangenen Mona ten kontinuierlich gefallen. Das ifo Wirtschaftsklima, der Markit-Einkaufsmanagerin-

dex und der Economic Sentiment Indikator der Europäischen Kommission erreichten den niedrigsten Stand

seit Oktober 2016. Die Unternehmens befragungen deuten darauf hin, dass zur Stimmungsverschlechterung

maßgeblich eine Eintrübung der Exporterwartungen und eine schlechtere Beurteilung der Auf tragsbestände in

der Industrie beigetragen haben. Mit der sich abschwächenden In dustriekonjunktur dürfte sich insbeson dere

die Dynamik bei den Investitionen und den Exporten verlangsamen. Aber auch das Konsumentenver trauen ist

rückläufig. Dennoch wird der private Konsum, nicht zuletzt als Folge der guten Lage am Arbeits markt, voraus-

sichtlich die tragende Säule der Konjunktur in den kommenden beiden Jahren bleiben.

Unser Ziel ist es, strategische Unternehmensbeteiligungen zu erwerben. Wir sehen den kommenden Wirt-

schaftsjahren daher unabhängig von der konjunkturellen Entwicklung positiv entgegen. Zum einen bietet ei ne

dynamische Marktlage Chancen Beteiligungen tendenziell kostengünstiger als zu Zeiten der Hoch kon junktur

zu erwerben, zum anderen agieren auf den Märkten Innovatoren, die ein Wachstum auch entgege gen kon-

junktureller Trends versprechen. Da wir unser Portfolio nicht eng eingegrenzt haben, sehen wir hier interes-

sante Wachstumschancen. 

Düsseldorf, 25. September 2019

Palgon AG

gez. Jörg Weber
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BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Palgon AG

Prüfungsurteile

Ich habe den Jahresabschluss der Palgon AG – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der

Gewinn- und Ver lustrechnung für das Geschäftsjahr vom 5. März 2018 bis zum 31. Dezember 2018 sowie

dem An hang, ein schließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber

hinaus habe ich den Lagebericht der Palgon AG für das Geschäftsjahr vom 5. März 2018 bis zum

31. Dezember 2018 ge prüft. 

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

· entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalge-

sellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der

Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das

Geschäftsjahr vom 5. März 2018 bis zum 31. Dezember 2018 und

· vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In

allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht

den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick lung

zutreffend dar.  

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erkläre ich, dass meine Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ord-

nungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Ich habe meine Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB

unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-

nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Meine Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grund sät-

zen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des

Lageberichts“ meines Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Ich bin von dem Unternehmen un-

abhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und

habe meine sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Ich

bin der Auffassung, dass die von mir erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als

Grundlage für meine Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen,

für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen ent-

spricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-

lage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kon-

trollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als not-

wendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentli-

chen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit

der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Ver-

antwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern ein schlä-

gig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle gungs-

grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder

rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt

ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem

Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und

Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwort lich

für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstel lung

eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu er-

möglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu kön-

nen.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Meine Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei

von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebe-

richt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Be-

langen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht,

den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent wick-

lung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der meine Prüfungsurteile zum Jahres-

abschluss und zum Lagebericht beinhaltet.
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Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-

stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-

schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Dar-

stellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und

werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder ins-

gesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Ent-

scheidungen von Adressaten beeinflussen.

Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) enthält unter

https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie eine weitergehende Beschrei-

bung der Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Diese Beschreibung ist Bestandteil meines Bestätigungsvermerks.

Essen, 25. September 2019

 

Volker Blum
Wirtschaftsprüfer  

https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie


Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen,
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 
gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh-
rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt,
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebs-
wirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden
beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen
hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa-
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren
Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formu-
lierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der 
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des 
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Über-
nahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rech-
nung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts-
prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
hängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung 
maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern 
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des 
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. 
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeits-
ergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in
der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschafts-
prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen
Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfül-
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber 
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach-
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber
hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1,
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt-
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftragge-
ber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB,
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht
entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz
beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe-
sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323
Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnah-
me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit,
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
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(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines 
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens 
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht-
verletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren 
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als 
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In 
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in 
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben 
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht 
für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzufüh-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 
1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu 
machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein 
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lage-
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten 
Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere 
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber 
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstän-
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch 
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die 
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkei-
ten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, 
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklä-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen 
und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die 
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die 
unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorie-
ren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-
tervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist,
kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform 
vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie 
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben 
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen, 

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Um-
wandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und 
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und 
dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten. 

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle 
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrge-
nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.  

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation 
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie 
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
schaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung 
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich 
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als 
Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen  

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden An-
sprüche gilt nur deutsches Recht.
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